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Platzordnung

Stand: 01.01.2009
1. Den Anweisungen der Übungsleiter ist Folge zu leisten.

2. Die Übungszeiten werden von den Übungsleitern und der Vorstandschaft festgelegt. (Einzelheiten können dem Aushang im Vereinsheim entnommen werden.)

3. Über den genauen Ablauf des Übungsbetriebes, insbesondere über die Reihenfolge entscheidet der Übungsleiter. Zum Übungsbetrieb gehört auch das Auf- und Abbauen von Geräten sowie der pflegliche Umgang mit den Geräten. Die Geräte dürfen nur unter Aufsicht des Übungsleiters oder einer sonst hierzu berechtigten Person benutzt werden.

4. Auf den Platz und am Übungsbetrieb teilnehmen können nur Hunde, 

· die geimpft (Tollwut, Staube, Zwingerhusten usw.) und entwurmt sind

· für die ein Versicherungsnachweis erbracht und hinterlegt wurde.

5. Im Bereich vor dem Vereinsheim ist der Aufenthalt mit Hunden bis zu 6 Monaten erlaubt.

6. Die Zufahrt und die Nutzung des Parkplatzes am Vereinsheim sind ausschließlich dem Wirt vorbehalten.

7. Jeder Hundeführer ist verpflichtet, vor jeder Übung seinem Hund genügend Auslauf zu geben, um so eine unnötige Verschmutzung des Übungsplatzes zu vermeiden. Ferner ist unbedingt darauf zu achten, dass die Hunde ihre Notdurft nicht auf der angrenzenden Wiese verrichten. Ein genügender Auslauf ist auch als Vorbereitung für den Übungsbetrieb unerlässlich.

8. Über das Betreten des Übungsplatzes von Nichtmitgliedern während des Übungsbetriebes entscheidet der Übungsleiter. Sollte es hierbei zu Differenzen kommen, gilt zunächst die Entscheidung des 1. Vorsitzenden und zwar so lange, bis der Ausschuss hierüber entschieden hat. Außerhalb der Übungszeiten ist den Nichtmitgliedern das Betreten des Übungsplatzes nicht gestattet.

9. Inner- und außerhalb des Übungsgeländes sind die Hunde immer zu beaufsichtigen. Grundsätzlich sollten, um Gefahren oder Raufereien zu vermeiden, alle Hunde, die nicht gerade eine Übung absolvieren, auf dem Platz angeleint sein. Dies gilt insbesondere beim Verlassen des Platzes. Der Hundeführer haftet für seinen Hund. Jeder sollte sich im Klaren darüber sein, dass im Falle eines Schadensfalles ihm durch das Nichtanleinen seines Hundes grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann und er damit rechnen muss, dass seine Versicherung nicht bezahlt.

10. Das Ausbürsten der Hunde ist sowohl auf dem Übungsgelände als auch auf dem Parkplatz und den angrenzenden Grundstücken verboten.

11. Sämtliche Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen nur auf dem vereinseigenen Parkplatz (und nicht auf den angrenzenden Grundstücken) abgestellt werden.

12. Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Trainiert wird bei jedem Wetter, es sei denn, dass der Platz zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.

13. Bei „Schmuddelwetter“ bitte ein zweites paar Schuhe mitbringen, um im Vereinsheim unnötigen Schmutz zu vermeiden. Der Wirt dankt es Ihnen.

14. Der Hundeführer, welcher gerade seine Übung absolviert, hat sich auf seine Übung und seinen Hund zu konzentrieren. Zum „Schwätzchen halten“ gibt es nach dem Übungsbetrieb genügend Zeit im Vereinsheim.

15. Über läufige Hündinnen freut sich zwar jeder Rüde auf dem Platz. Die Arbeitsmoral der Hunde tendiert jedoch gegen NULL. Hundebesitzer mit läufigen Hündinnen trainieren daher zum Schluss.

16. Zuwiderhandlungen können mit einem Platzverbot geahndet werden.
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